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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Am Donnerstag, den 17.10.2013, findet die 
27. Sitzung    des Ratesdes Ratesdes Ratesdes Rates    statt, zu der die Bevölkerung 
recht herzlich eingeladen ist.    
    
Sitzungsbeginn:  17:00 Uhr  
Sitzungsort:  Mönkesweg 58, 40670 Meerbusch-

Strümp, Foyer Städt. Meerbusch-
Gymnasium  

 
 

TagesordnungTagesordnungTagesordnungTagesordnung    

Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher TeilTeilTeilTeil    
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i.V.m. §§ 1 (8) und 13a BauGB 
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gez. 
 
Dieter Spindler 
Bürgermeister  
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung    
der Stadt Meerbuschder Stadt Meerbuschder Stadt Meerbuschder Stadt Meerbusch    

über dieüber dieüber dieüber die    
Widmung verschiedener Straßen und Wege im StadtgebietWidmung verschiedener Straßen und Wege im StadtgebietWidmung verschiedener Straßen und Wege im StadtgebietWidmung verschiedener Straßen und Wege im Stadtgebiet    

 
Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NRW. S. 1028/SGV. NRW. 91) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 731) werden folgende Straßen und Wege im Stadtgebiet Meerbusch dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet: 
 
 

Straße/Weg/PlatzStraße/Weg/PlatzStraße/Weg/PlatzStraße/Weg/Platz    
Widmungsbereich Beschränkungen 

      
Stadtteil Osterath Stadtteil Osterath Stadtteil Osterath Stadtteil Osterath       

Alte Poststraße gesamte Straße  (Gemarkung 
Osterath, Flur 11, Flurstücke 
243, 244, 431, 432, 626) 
 

Keine 

Fußweg „Alte Poststraße“ zwischen den Hausgrundstücken 
Alte Poststraße 19 - 21 und Alte 
Poststraße 17 (Gemarkung 
Osterath, Flur 11, Flurstück 587) 

Kein Kraftfahrzeug- und  
kein Radverkehr 

   
Stadtteil LankStadtteil LankStadtteil LankStadtteil Lank----LatumLatumLatumLatum      
   
Latumer Straße noch nicht gewidmeter Teilbereich 

aus dem Flurstück 716 ( Flur 6, 
Gemarkung Latum ), die öffentliche 
Parkfläche und den Wendehammer 
betreffend. 

Keine 

   
Sämtliche Straßen/Wege  werden eingestuft in: 
 
Straßengruppe:Straßengruppe:Straßengruppe:Straßengruppe: Gemeindestraßen gemäß § 3 (1) Ziff. 3 StrWG NRW 
 
UnUnUnUntergruppe:tergruppe:tergruppe:tergruppe:  Straßen gem. § 3 (4) Ziff. 2 StrWG NRW, bei denen die Belange der Erschließung der 

anliegenden Grundstücke überwiegen (Anliegerstraßen); ; ; ; sonstige Gemeindestraßen 
gem. § 3 (4) Ziff. 3 StrWG NRW sind Fußwege, Fuß- und Radwege, Fußgängerbereiche 
und  Parkplätze 

 
Wirksamkeit derWirksamkeit derWirksamkeit derWirksamkeit der  
Widmung:Widmung:Widmung:Widmung: Die Widmung wird mit dem Tag nach der Bekanntmachung wirksam. 
 
Lagepläne, aus denen die gewidmeten Anlagen ersichtlich sind, können während der Sprechzeiten 
 
 dienstagsdienstagsdienstagsdienstags    08.00 Uhr bis 12.00 Uhr08.00 Uhr bis 12.00 Uhr08.00 Uhr bis 12.00 Uhr08.00 Uhr bis 12.00 Uhr    
    donnerstagsdonnerstagsdonnerstagsdonnerstags    14.00 Uh14.00 Uh14.00 Uh14.00 Uhr bis 16.00 Uhrr bis 16.00 Uhrr bis 16.00 Uhrr bis 16.00 Uhr 
 
bei der Stadtverwaltung Meerbusch, Fachbereich Straßen und Kanäle im Techn. Verwaltungsgebäude in 
Meerbusch-Lank-Latum, Wittenberger Straße 21, Zimmer B 156, eingesehen werden. 
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RechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Widmungsverfügung können Sie beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionsstraße 39, 40213 
Düsseldorf, innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle des vorbezeichneten Gerichts Klage erheben. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 
werden, der angefochtene Bescheid soll im Original oder in Kopie beigefügt werden. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr 
bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 
07.11.2012 (GV.NRW. S. 548) eingereicht werden. 
 
Hinweis: 
Die Klageerhebung hat keine aufschiebende Wirkung. Meiner Zahlungsaufforderung ist auch im Falle einer 
Klageerhebung innerhalb der in diesem Bescheid genannten Frist nachzukommen. 
 
Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer Form und zum elektronischen Rechtsverkehr finden Sie auf der 
Homepage des Oberverwaltungsgerichtes Nordrhein-Westfalen. 
 
Meerbusch, 23.09.2013 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Dr. Just Gérard 
Technischer Beigeordneter 
 

 


